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Einkommensteuer . Erträge aus Internetauktionen bei eBay als gewerbliche Einkünfte 
 
Der über Jahre nachhaltig ausgeübte Handel mit Gebrauchsgegenständen (z. B. aus Entrümpelungen 
und Haushaltsauflösungen) auf der Internetplattform eBay ist grundsätzlich als gewerbliche Tätigkeit 
einzustufen. Allerdings hat das Finanzgericht Hessen in seiner Entscheidung vom 19. Juli 2018 
pauschale Betriebsausgaben in Höhe von (erstaunlichen) 60 % anerkannt.  
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:  
 
Eine Sammlerin hatte beim Stöbern bei Haushaltsauflösungen kostengünstig Gegenstände eingekauft 
und diese auf eBay versteigert. Alle Artikel waren mit dem Mindestgebot von € 1,00 versehen. Über 
die Versteigerungen kamen – so die Erkenntnisse der Steuerfahndung – erhebliche Umsätze zu-
stande. Nämlich in fünf Jahren bei insgesamt 3.076 Auktionen rund € 380.000,00. Um diese Tätig-
keiten durchzuführen, hatte die Händlerin vier eBay-Accounts und zwei Girokonten eingerichtet. Vor 
dem Finanzgericht Hessen ging es jetzt darum, ob die Tätigkeit gewerblich (und damit gewerbe-
steuerpflichtig) ist und in welcher Höhe den Einnahmen Betriebsausgaben gegenüberstehen. 
 
Bei der Abgrenzung, ob ein Ebay-Verkäufer privat oder gewerblich tätig ist, ist unter Berücksichtigung 
und Abwägung der einzelnen Umstände auf das Gesamtbild der Verhältnisse abzustellen. In 
Zweifelsfällen ist maßgebend, ob die Tätigkeit nach der Verkehrsanschauung einen Gewerbebetrieb 
ausmacht und einer privaten Vermögensverwaltung fremd ist. Hierbei haben die Merkmale der 
Professionalität eine besondere Bedeutung. 
 
Bei Würdigung der gesamten Umstände des Streitfalls kam das Finanzgericht zu dem Ergebnis, dass 
die Steuerpflichtige durch ihre Auktionen bei eBay nicht nur eine Hobbytätigkeit ausgeübt hatte. 
Vielmehr hat es sich um eine wirtschaftliche, d. h. auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko 
durchgeführte Tätigkeit gehandelt. Diese war darüber hinaus nachhaltig, da sie von der Absicht 
getragen war, sie bei passender Gelegenheit zu wiederholen. 
 
Dass die Steuerpflichtige kein Ladenlokal unterhalten hatte, kam angesichts der übrigen Umstände 
kein solches Gewicht zu, dass eine gewerbliche Betätigung zu verneinen wäre. 
 
Die zweite Frage (Höhe der Betriebsausgaben) ist für die Händlerin allerdings gut ausgegangen. Weil 
die Steuerpflichtige weder eine Steuererklärung noch eine Gewinnermittlung vorgelegt hatte, schätzte 
das Finanzamt die im Zusammenhang mit diesen Umsätzen angefallenen Betriebsausgaben mit 30 % 
der Betriebseinnahmen. Dies erschien dem Finanzgericht Hessen jedoch als zu gering. Es hielt 
Betriebsausgaben iHv. 60 % des Nettoumsatzes für gerechtfertigt. 
 
Tipp: Gegen dieses Urteil ist die Revision anhängig. Diese wurde zugelassen, weil die finanz-

gerichtliche Rechtsprechung den nachhaltigen Internethandel mit Gebrauchsgegenständen 
als gewerbliche Tätigkeit einstuft, wohingegen der nachhaltige An- und Verkauf von Wert-
papieren auf eigene Rechnung nicht als gewerbliche Tätigkeit qualifiziert wird. 
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Einkommensteuer . Kann auch der Betreuungsfreibetrag für volljährige Kinder über-
tragen werden? 
 
Jeder Elternteil hat im Veranlagungszeitraum 2019 grundsätzlich Anspruch auf einen Freibetrag von 
€ 2.490,00 für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie auf einen 
Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) von 
€ 1.320,00. 
 
Bei nicht verheirateten, geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden unbeschränkt steuerpflichtigen 
Eltern wird auf Antrag eines Elternteils der Kinderfreibetrag des anderen Elternteils auf ihn übertragen, 
wenn der andere Elternteil z. B. seiner Unterhaltspflicht für das Kalenderjahr nicht nachgekommen ist. 
Umstritten ist, ob in diesen Fällen der BEA-Freibetrag zwangsläufig dem Kinderfreibetrag folgt. 
 
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Schleswig-Holstein vom 08. Juni 2018 wird der BEA-
Freibetrag nur bei minderjährigen Kindern übertragen. Eine Übertragung des Freibetrags für voll-
jährige Kinder ist dagegen vom Gesetz nicht vorgesehen. Es bleibt somit auch dann bei einer hälftigen 
Zuordnung des BEA-Freibetrags, wenn einer der Eltern keine Unterhaltsaufwendungen trägt. 
 
Tipp: Mit dieser Entscheidung hat sich das Finanzgericht gegen die Auffassung der Finanzver-

waltung gestellt. Nach deren Ansicht führt die Übertragung des Kinderfreibetrags nämlich stets 
auch zur Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf. Da gegen das Urteil des Finanzgerichts Schleswig-Holstein die Revision anhängig ist, 
wird der BFH hier bald für Klarheit sorgen können.  

 
 
Einkommensteuer . Werbungskostenabzug im Rahmen der Einkünfte aus V+V bei 
überquotalen Ausgaben 
 
Erzielt eine vermögensverwaltende Personengesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
sind die gemeinschaftlichen Aufwendungen bei den Gesellschaftern grundsätzlich entsprechend der 
jeweiligen Beteiligungsquote zu berücksichtigen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 04. Dezember 2018 jedoch auch ein hiervon ab-
weichender Werbungskostenabzug möglich.  
 
Grundsätzlich ist das zivilrechtliche Beteiligungsverhältnis (§ 722 BGB) auch Maßstab für die anteilige 
steuerrechtliche Zurechnung der Einkünfte. Dies gilt zumindest solange die Miteigentümer keine ab-
weichende, auch steuerrechtlich zu berücksichtigende Vereinbarung getroffen haben. 
 
Übernimmt aber einer von mehreren Miteigentümern – ohne ausdrückliche Vereinbarung – einen 
höheren Anteil an den Kosten für die Unterhaltung des gemeinschaftlichen Vermietungsobjekts, setzt 
eine abweichende Zurechnung zunächst voraus, dass mit der überquotalen Kostentragung keine 
Zuwendung (z. B. im familiären Bereich) an die anderen Miteigentümer beabsichtigt ist.  
 
Zudem darf sich die den Miteigentumsanteil übersteigende Übernahme der Aufwendungen nicht nur 
als eine vorläufige Kostentragung des Miteigentümers darstellen, die dieser gegenüber den anderen 
Miteigentümern im Wege der Kreditgewährung übernimmt.  
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Hiervon ist aber z. B. dann auszugehen, wenn die Erfüllung des Ausgleichsanspruchs, der dem 
überquotal (vor-)leistenden Mitgesellschafter gegen die anderen Gesellschafter nach § 426 BGB 
zusteht, bis zu einem späteren Zeitpunkt hinausgeschoben wird. In diesem Fall bleibt der Ausgleichs-
anspruch unberührt, sodass es bei der Verteilung des Gewinns der Gesellschaft regelmäßig 
unberücksichtigt bleiben kann, welcher Gesellschafter jeweils Aufwendungen für die Gesellschaft 
getragen hat. 
 
Anders liegt der Fall aber dann, wenn der Leistende von vornherein keinen Anspruch auf Ersatz 
gegen seine Miteigentümer hat oder diese ihm tatsächlich später keinen Ersatz leisten, der zahlende 
Miteigentümer also mit seinem Ersatzanspruch ausfällt. In diesen Fällen ist es gerechtfertigt, allein 
dem Leistenden die Kosten als Werbungskosten zuzurechnen. 
 
Tipp: Bei einer Gesellschaft im Abwicklungsstadium können die einzelnen auf dem Gesellschafts-

verhältnis beruhenden Ansprüche gegen die Gesellschaft und die (Erstattungs-)Ansprüche 
gegen die Mitgesellschafter grundsätzlich nicht mehr selbstständig geltend gemacht werden 
(sogenannte Durchsetzungssperre). Ein überquotal getragener Kostenanteil kann aber auch in 
diesem Fall nicht als Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn schon vor Beendigung der 
Auseinandersetzung mit Sicherheit feststeht, dass der Gesellschafter einen bestimmten 
Betrag von seinem Mitgesellschafter verlangen kann. 

 
 
Einkommensteuer . Auch ein elektronisches Fahrtenbuch ist zeitnah zu führen 
 
Die unmittelbare elektronische Erfassung der Fahrtwege eines betrieblichen Fahrzeugs durch ein 
technisches System reicht zur ordnungsgemäßen Führung eines Fahrtenbuchs nicht aus. Neben dem 
Bewegungsprofil müssen die Fahrtanlässe ebenfalls zeitnah erfasst werden. Eine technische Lösung, 
die auch nach Jahren noch Änderungen zulässt, kann nicht als elektronisches Fahrtenbuch anerkannt 
werden. So lautet eine Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen vom 23. Januar 2019. 
 
Im Streitfall war unklar, wann die Angaben zu den jeweiligen Fahrtanlässen in der Datenbank ergänzt 
worden waren. Offensichtlich bestand die Möglichkeit, die Angaben noch nach Monaten abzu-
speichern. Dies löst kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch aus, so das Finanzgericht Niedersachsen. 
Wird ein elektronisches Fahrtenbuch eingesetzt, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich 
aus den Datenbeständen die Abspeicherungstage nachvollziehbar ergeben. 
 
Bloße Ortsangaben im Fahrtenbuch genügen bei dienstlichen Fahrten nur dann, wenn sich der 
aufgesuchte Kunde oder Geschäftspartner aus der Ortsangabe zweifelsfrei ergibt oder wenn sich 
dessen Name auf einfache Weise unter Zuhilfenahme von Unterlagen ermitteln lässt, die ihrerseits 
nicht mehr ergänzungsbedürftig sind. Dies gilt auch bei der Führung eines elektronischen Fahrten-
buchs. 
 
Ferner stellte das Finanzamt Differenzen zwischen den Kilometerständen laut Fahrtenbuch und den 
Werkstattrechnungen bzw. dem TÜV-Bericht fest. Das Finanzgericht hat die Fahrtenbücher auch 
deshalb verworfen, weil der Steuerpflichtige die tatsächlichen Kilometerstände zu keinem Zeitpunkt 
mit den rechnerisch ermittelten Tachoständen in den Daten des Fahrtenbuchs abgeglichen hat. Der 
tatsächliche Tachostand blieb damit für jeden einzelnen Tag in allen Jahren unbekannt. 
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Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht . Geplante Neuregelung für Sachbe-
züge dürfte Gutscheinmodelle erheblich einschränken 
 
Gewährt ein Arbeitgeber kostenlose oder verbilligte Sachbezüge, dann bleiben diese bis zu einer 
monatlichen Freigrenze von € 44,00 (brutto) steuer- und sozialabgabenfrei. Durch das „Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ soll dieses beliebte Steuersparmodell jedoch ab 01. Februar 2020 eingeschränkt werden. 
So steht es zumindest im Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums.  
 
Durch die gesetzliche Änderung soll der Begriff der (nicht-begünstigten) Geldleistung in Abgrenzung 
zum (begünstigten) Sachbezug neu definiert werden. Daraus folgt, dass folgende Einnahmen grund-
sätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen darstellen: 
 
Ø zweckgebundene Geldleistungen, 
Ø nachträgliche Kostenerstattungen,  
Ø Geldsurrogate, 
Ø andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten und  
Ø Zukunftssicherungsleistungen. 
 
Tipp: Gutscheine sollen nach der Neuregelung nur noch dann als Sachbezug zu qualifizieren sein, 

wenn der Aussteller identisch ist mit dem Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen 
damit bezogen werden können. Damit tritt eine erhebliche Einschränkung der bisherigen 
Gutscheinmodelle ein. 

 
 
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht . Arbeit auf Abruf - Minijobs ohne An-
passung der Arbeitsverträge in Gefahr 
 
Minijobs werden oft als Abruf-Arbeit ausgeführt. Werden keine eindeutigen Regelungen zur Arbeitszeit 
getroffen, gilt seit 2019 als gesetzliche Vermutung zur vereinbarten Arbeitszeit (geregelt in § 12 Abs. 1 
S. 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes [TzBfG]) eine solche von 20 Stunden als vereinbart – und 
nicht mehr eine wöchentliche Arbeitszeit von zehn Stunden. Die Bundessteuerberaterkammer hat nun 
nach einem Gespräch mit dem Betriebsprüfungsdienst der Deutschen Rentenversicherung Bund mit-
geteilt, dass die Prüfer diese Neuregelung kontrollieren werden – und das kann richtig teuer werden. 
 
Werden Abrufverträge mit Minijobbern nicht angepasst, werden daraus schnell sozialversicherungs-
pflichtige Jobs, weil die Geringfügigkeitsgrenze von € 450,00 überschritten wird:  
 
Ø In 2018 betrug der Mindestlohn € 8,84. Bei 4,33 Wochen/Monat (52 Wochen/12 Monate) ergab 

das bei einer 10-Stunden-Woche rund 383,00 €/Monat. Die 450 €-Grenze wurde nicht über-
schritten. 

Ø In 2019 beträgt der Mindestlohn € 9,19. Bei 4,33 Wochen/Monat ergibt das bei einer 20-Stunden-
Woche rund 796,00 €/Monat. Kann diese gesetzliche Vermutung nicht widerlegt werden, tritt 
Sozialversicherungspflicht ein.  
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Tipp: Bei der Anpassung der Verträge ist nach § 12 Abs. 2 TzBfG zudem Folgendes zu beachten:  
 

 Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit eine Mindestarbeitszeit vereinbart, darf der 
Arbeitgeber nur bis zu 25 % der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen. 

 
 Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit eine Höchstarbeitszeit vereinbart, darf der 
Arbeitgeber nur bis zu 20 % der wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen. 

 
 
Umsatzsteuer . EU-Mehrwertsteuerreform - Änderungen für international agierende 
Unternehmen 
 
Ab 01. Januar 2020 treten die sogenannten Quick Fixes zur Mehrwertsteuer in Kraft. Bis zur Ein-
führung des endgültigen Mehrwertsteuersystems in der Europäischen Union (EU) soll dadurch ins-
besondere der innergemeinschaftliche Warenhandel vereinfacht und weiter harmonisiert werden. Die 
Umsetzung der EU-Vorgaben in deutsches Recht muss bis zum Jahresende 2019 erfolgen. Das 
Bundesfinanzministerium hat nun einen Referentenentwurf für ein „Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ vorgelegt, in dem 
u. a. folgende Neuregelungen enthalten sind.  
 
Innergemeinschaftliche Lieferungen 
 
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen erfolgt eine grenzüberschreitende Lieferung innerhalb der 
Europäischen Union. Diese Lieferung ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei, wenn gewisse Nachweise 
erbracht werden. Das spiegelbildliche Zusammenspiel von steuerbefreiter Lieferung und steuer-
pflichtigem innergemeinschaftlichen Erwerb stellt eine wesentliche Grundlage des derzeitigen Mehr-
wertsteuersystems dar.  
 
Bisher hatte die Angabe der ausländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des 
Abnehmers „nur“ den Status einer formellen Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerbe-
freiung durch den Lieferer. Dies hatte die Auswirkung, dass bei Nachweis der übrigen Voraus-
setzungen – vor allem der Warenbewegung in den anderen Mitgliedstaat – die Steuerbefreiung nicht 
wegen der unterbliebenen Angabe der USt-IdNr. versagt werden durfte.  
 
Durch die Änderung der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) und des nationalen Umsatz-
steuergesetzes (UStG) wird die Steuerbefreiung künftig nicht mehr gewährt, wenn die Zusammen-
fassende Meldung des liefernden Unternehmers unrichtig oder unvollständig ist. Darüber hinaus muss 
der Abnehmer gegenüber dem Lieferer eine gültige USt-IdNr. verwendet haben.  
 
Damit erlangt sowohl die Zusammenfassende Meldung als auch die Angabe der USt-IdNr. Des Ab-
nehmers materiell-rechtlichen Charakter.  
 
Konsignationslager 
 
Umsatzsteuerlich ist unter einem Konsignationslager ein (vielfach) beim Kunden (Abnehmer) anzu-
treffendes Warenlager des Lieferanten zu verstehen. Aus diesem kann der Abnehmer dann bei Bedarf 
(„just in time“) Waren entnehmen.  



 

 7

Ausgabe Juli 2019 

Bei einem Konsignationslager sind grundsätzlich zwei Formen zu unterscheiden:  
 
Bei einem Call-off-Stock kann nur ein bestimmter Abnehmer Waren aus dem Lager entnehmen.  
 
Bei einem Consignment-Stock haben mehrere Abnehmer die Möglichkeit, auf die Ware zurückzu-
greifen.  
 
Bislang löst die grenzüberschreitende Bestückung des deutschen Konsignationslagers ein – grund-
sätzlich steuerfreies – innergemeinschaftliches Verbringen im Abgangsland und spiegelbildlich die 
Besteuerung eines innergemeinschaftlichen Erwerbs im Bestimmungsland aus. Die tatsächliche 
Entnahme der Waren aus dem Lager führt zu einer inländischen Lieferung. Demnach muss sich der 
Lieferer im Bestimmungsland für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren.  
 
Wird die Ware nur für kurze Zeit zwischengelagert und steht der Abnehmer der Ware bei Transport-
beginn bereits fest, dann können Unternehmer von einer Vereinfachungsregelung profitieren: Bei 
Transport der Ware zum Konsignationslager wird eine direkte innergemeinschaftliche Lieferung im 
Abgangsland und spiegelbildlich ein innergemeinschaftlicher Erwerb durch den Abnehmer ange-
nommen. Die sich daran anschließende Inlandslieferung fällt ebenso wie eine Registrierungspflicht im 
Bestimmungsland weg.  
 
Diese Vereinfachungsregelung beruht auf zwei Urteilen des Bundesfinanzhofs aus 2016 und findet 
regelmäßig nur bei Call-off-Stocks Anwendung. Das Bundesfinanzministerium hat diese Grundsätze 
übernommen. 
 
Durch die Quick-Fixes kommt es nun zu einer einheitlichen Regelung in der EU. Unter den Voraus-
setzungen des Art. 17a MwStSystRL erfolgt die innergemeinschaftliche Lieferung im Abgangsmit-
gliedstaat sowie der innergemeinschaftliche Erwerb erst im Zeitpunkt der Entnahme der Ware. Der 
Warentransport löst damit kein innergemeinschaftliches Verbringen aus. Eine Registrierungspflicht im 
Bestimmungsland entfällt. Diese Regelung soll mit der Einfügung des neuen § 6b im UStG in 
nationales Recht umgesetzt werden. 
 
Voraussetzungen: 
 
Ø Die Gegenstände werden in ein Konsignationslager in einem anderen Mitgliedstaat befördert oder 

versendet. 
Ø Der Lieferer hat im Bestimmungsmitgliedstaat weder den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 

noch eine feste Niederlassung. 
Ø Der Erwerber muss gegenüber dem Lieferer bis zum Beginn der Beförderung oder Versendung 

die ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat erteilte USt-IdNr. verwendet haben. Zudem muss der 
Erwerber die Lieferung gesondert aufzeichnen und dabei zahlreiche gesetzliche Vorgaben 
beachten. 

Ø Auch der Lieferer muss den Warentransport in den Bestimmungsmitgliedstaat nach gesetzlichen 
Vorgaben gesondert aufzeichnen. Die USt-IdNr. des Erwerbers muss er in die Zusammen-
fassende Meldung aufnehmen. 

Ø Die Gegenstände müssen innerhalb von zwölf Monaten nach Einlagerung vom Abnehmer aus 
dem Lager entnommen werden. 
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Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt bzw. wird die Ware nicht innerhalb der Zwölf-Monatsfrist 
entnommen, ist grundsätzlich weiterhin ein innergemeinschaftliches Verbringen anzunehmen.  
 
Tipp: Wird die Ware jedoch innerhalb von zwölf Monaten zurück in den Abgangsmitgliedstaat trans-

portiert und dieser Rücktransport gesondert aufgezeichnet, entfällt ein innergemeinschaft-
liches Verbringen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen anstatt des ursprünglich vorge-
sehenen Erwerbers ein anderer Unternehmer die Ware innerhalb von zwölf Monaten ent-
nimmt.  

 
Reihengeschäft 
 
Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatz-
geschäfte abschließen und dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung unmittelbar vom 
ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt.  
 
Folge des Reihengeschäfts ist es, dass die Warenbewegung nur einer der Lieferungen zuzuordnen 
ist. Nur diese Lieferung kommt in den Genuss der Steuerbefreiung. 
 
Der neue Art. 36a MwStSystRL schafft erstmals eine EU-einheitliche Definition für Reihengeschäfte. 
Die Zuordnung der Warenbewegung wurde indes nur für die Fälle getroffen, in denen der mittlere 
Unternehmer (Zwischenhändler) befördert oder versendet. Im Ergebnis entspricht die Regelung der 
deutschen Vermutungsregelung, nach der die Warenbewegung grundsätzlich der Lieferung an den 
Zwischenhändler zuzuordnen ist. Damit ist diese Lieferung die bewegte und potenziell steuerbefreite. 
Abweichend hiervon gilt als bewegte Lieferung die Lieferung des Zwischenhändlers, wenn er mit der 
USt-IdNr. des Abgangsmitgliedstaats auftritt.  
 
Nicht ausdrücklich geregelt sind die Fälle, in denen der erste oder der letzte Unternehmer die 
Gegenstände befördert. Nach dem UStG gilt Folgendes: 
 
Wird der Gegenstand der Lieferung durch den ersten Unternehmer in der Reihe befördert oder 
versendet, ist die Beförderung oder Versendung seiner Lieferung zuzuordnen.  
 
Wird der Gegenstand der Lieferung durch den letzten Abnehmer befördert oder versendet, ist die 
Beförderung oder Versendung der Lieferung an ihn zuzuordnen. 
 
Fazit: Die Quick Fixes sind zu begrüßen, da die Vereinheitlichung für Rechtssicherheit sorgt. Aller-

dings wird der Nutzen, z. B. bei der Neuregelung für Konsignationslager, durch die Aufzeich-
nungspflichten geschmälert. Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen bedeuten die ver-
schärften Anforderungen Handlungsbedarf für betroffene Unternehmen. In Sachverhalts-
konstellationen mit Drittstaaten (z. B. Schweiz) entfalten die Quick Fixes keine Wirkung; inso-
weit verbleibt es bei den bisher geltenden Regelungen. 
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Urheberrecht . Kein Nachschlag für Erbin eines „Käfer-Konstrukteurs“ 
 
LG Braunschweig, Urteil vom 19.06.2019, Az.: 9 O 3006/17 
 
Das Urhebergesetz (UrhG) sieht vor, dass für den Fall eines auffälligen Missverhältnisses zwischen 
eingeräumten Nutzungsrechten an einem Werk und der hierfür vereinbarten Gegenleistung besteht, 
eine weitere Beteiligung verlangt werden kann. 
 
Hierauf hatte die Erbin eines als Konstrukteur an der Entwicklung des ersten Käfers beteiligten 
Angestellten gegen VW auf weitere Beteiligung nach § 32a UrhG gestützt und blieb jedoch vor dem 
LG Braunschweig erfolglos. 
 
Die Klägerin hatte gegenüber dem in Wolfsburg ansässigen Autobauunternehmen geltend gemacht, 
dass ihr Vater, der ab 1931 bei Porsche gearbeitet hat, der Schöpfer des Ur-Käfers sei und sich sein 
Werk heute noch in dem VW-Beetle fortsetze. Sie war der Ansicht, dass ihr daher wegen des großen 
Verkaufserfolges des „Käfers“ eine weitere Vergütung nach § 32a UrhG (Fairnessausgleich) zustehe. 
Aus Verjährungsgründen hatte die Klägerin die Klage zuletzt nur noch auf die ab 2014 gebauten Fahr-
zeuge beschränkt. 
 
Die Kammer bejahte zwar die grundsätzliche Anwendbarkeit des erst 2002 in das Gesetz aufge-
nommenen § 32a UrhG auf Werke aus den 1930er Jahren und stellte fest, dass diese Vorschrift auch 
für Angestellte gelte, die im Rahmen ihres Arbeitsvertrages Werke schaffen. Allerdings wies das 
Gericht die Klage als unbegründet ab. 
 
Es verneinte bereits die Urheberrechtsfähigkeit der Zeichnungen des Ur-Käfers als Werk der ange-
wandten Kunst. Für die Frage, ob überhaupt ein nach dem Urheberrecht schutzfähiges Werk vorliegt, 
hatte die Kammer zwei Zeichnungen aus dem Jahr 1934 untersucht, die nach Auffassung der Klägerin 
von ihrem Vater stammten. Unter Beachtung der damals maßgeblichen strengen Prüfungsmaßstäbe 
für angewandte Kunst verneinten die Richter dann aber die Urheberrechtsfähigkeit der Zeichnungen 
des Ur-Käfers als Werk der angewandten Kunst verneint.  
 
Dabei war nach Ansicht des LG insbesondere zu berücksichtigen, dass es zurzeit der Anfertigung der 
Zeichnungen bereits zahlreiche Entwürfe gab, die das Konzept des Fahrzeuges mit Heckmotor in 
stromlinienförmiger Karosse mit herabgezogener Fronthaube und dem in die herabgezogene Motor-
haube übergehenden Heck vorweggenommen hatten (Tatra V570, Mercedes Typ 130). Zudem habe 
die Klägerin auch nicht nachweisen können, dass ihr Vater an dem Entwurf in dem früher von 
Ferdinand Porsche überreichten Exposé für einen Volkswagen (KdF-Wagen) beteiligt gewesen sei. 
 
Obwohl es darauf nicht mehr entscheidungserheblich ankam, prüfte das Gericht noch, ob bei 
unterstellter Schutzfähigkeit der Zeichnungen und des Ur-Käfers der ab 2014 gebaute VW-Beetle eine 
Bearbeitung (§ 23 UrhG) oder eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) dieser aus den 1930er Jahren 
stammenden Modelle darstellen würde. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass wegen der erheb-
lichen Unterschiede in dem Design ein übereinstimmender Gesamteindruck zu verneinen sei und 
somit von einer zulässigen freien Benutzung auszugehen sei.  
 
Gegen das Urteil kann allerdings noch das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. 
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Gewerblicher Rechtsschutz . Klartext bitte! – DSL-Kunden dürfen nicht über freie 
Routerwahl getäuscht werden 
 
LG Koblenz, Urteil vom 24.05.2019, Az.: 4 HK O 35/18 
 
Ein Telekommunikationsunternehmen darf bei der Bestellung von DSL-Tarifen im Internet nicht den 
Eindruck erwecken, dass für den vom Kunden ausgewählten Tarif einer der von dem Anbieter 
angebotenen Router erforderlich sei. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) betrachtete die 
Aussage im Bestellprozess als irreführend sowie Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz und 
bekam nun vor dem Landgericht Koblenz Recht. 
 
Das auf Unterlassung in Anspruch genommene Telekommunikationsunternehmen bot auf seiner 
Internetseite den Abschluss von DSL-Tarifen für Internet und Telefon an. Bei der Auswahl eines 
Tarifes und Start des Bestellvorgangs, gelangte man auf die Folgeseite, auf der es hieß: „Zu dem 
gewählten DSL-Tarif benötigen Sie einen der folgenden DSL-Router." 
 
Der Verbraucher musste dann einen der drei dort abgebildeten Router auswählen, ansonsten konnte 
die Bestellung nicht fortgesetzt werden.  
 
Die Gestaltung dieses Bestellvorgangs hielt der vzbv für irreführend und nahm den Telekommuni-
kationsdienstleister auf Unterlassung in Anspruch. Das Landgericht Koblenz pflichtete der Ansicht des 
Verbandes bei und sprach ein entsprechendes Urteil. 
 
Nach Ansicht der Richter erwecke das Unternehmen den Eindruck, dass die angebotenen Router für 
den gewählten DSL-Tarif zwingend erforderlich seien. Dieser Eindruck werde noch verstärkt, indem 
die Bestellung ohne Gerätewahl nicht fortgesetzt werden könne. Tatsächlich könnten Verbraucher 
auch andere handelsübliche DSL-Router verwenden. Die freie Wahl des Routers sei im Telekommuni-
kationsgesetz ausdrücklich vorgeschrieben. 
 
Das Unternehmen hatte sich vergeblich damit verteidigt, es würde an anderer Stelle darüber infor-
mieren, dass auch andere Router geeignet sind. Kunden könnten zum Beispiel die telefonische 
Hotline anrufen oder durch Klick auf die Rubrik „Tarif-Details" nähere Informationen über die Hard-
ware-Optionen erhalten. Die Richter überzeugte der Vortrag nicht. Nach der eindeutigen Aussage des 
Unternehmens, dass für den gewählten Tarif einer der abgebildeten Router erforderlich sei, hätten 
Kunden gar keinen Anlass nachzufragen, so das Gericht. 
 
Das Urteil ist nach diesseitiger Kenntnis nicht rechtskräftig. 
 
 
Arbeits- und Sozialrecht . Gesetzliche Neuregelungen im Juli 2019 
 
Ab Juli 2019 gibt es ein paar gesetzliche Änderungen. Einige wollen wir Ihnen hier gerne vorstellen: 
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Anhebung des Kindergeldes und höherer Kinderzuschlag 
 
In einer ersten Stufe wird das Kindergeld um zehn Euro monatlich erhöht, was einer Erhöhung von ca. 
5 % entspricht. Für das erste und zweite Kind erhalten Familien dann € 204,00 statt bisher € 194,00 
monatlich. Für das dritte Kind sind es € 210,00 statt bisher € 200,00 und für jedes weitere € 235,00 
statt € 225,00. Eine zweite Stufe für eine Erhöhung ist zum 01.01.2021 vorgesehen. Ebenfalls in einer 
ersten Stufe wird der Kinderzuschlag auf maximal € 185,00 pro Kind erhöht und der Personenkreis 
der Berechtigten erweitert. Die zweite Stufe der Reform folgt hier dann zum 01.01.2020. 
 
Rentenempfänger erhalten mehr Geld 
 
Nicht nur die Eltern bekommen mehr Geld, auch die Renten sind zum 01.07.2019 gestiegen. In den 
alten Bundesländern beträgt die Erhöhung 3,18 %. Der Rentenwert im Westen Deutschlands beträgt 
dann € 33,05. In den ostdeutschen Ländern sind die Renten um 3,91 % gestiegen. Hier liegt der 
Rentenwert damit bei € 31,89.  
 
Beitragsentlastung für Geringverdiener 
 
Geringverdiener werden zum 01.07.2019 entlastet und müssen weniger Sozialabgaben zahlen. 
Künftig zahlen sie bei einem Entgelt von € 450,00 bis € 1.300,00 geringere Sozialbeiträge. Gleich-
zeitig ist geregelt, dass die geringeren Rentenbeiträge nicht zu niedrigeren Rentenansprüchen führen. 
 
Bundesweites Mindestentgelt im Gerüstbauer-Handwerk 
 
Der Mindestlohn im Gerüstbau steigt ebenfalls. Seit Monatsbeginn beträgt er hier € 11,88 pro Stunde. 
Die Entgeltuntergrenze gilt für alle in Deutschland Beschäftigten – auch für Gerüstbauer, die von 
Arbeitgebern mit Sitz im Ausland nach Deutschland entsandt werden. 
 
Monatlicher Pfändungsfreibetrag steigt 
 
Schuldner können ab sofort mehr Geld aus ihrem regelmäßigen Einkommen behalten und vor Pfän-
dungen schützen. Der monatlich unpfändbare Grundbetrag steigt auf € 1.178,59 für Einzelpersonen 
ohne weitere Unterhaltsverpflichtung. Dieser Betrag erhöht sich, wenn Unterhaltspflichten zu erfüllen 
sind. Für die erste Person um monatlich € 443,57 und um je € 247,12 monatlich für jeden weiteren 
Unterhaltsberechtigten. 
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